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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1977

Norm

RAO §1 Abs2 litd

Rechtssatz

Die praktische Verwendung die zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft erforderlich ist, muß eine ausschließlich

rechtsberu5iche sein. Eine Tätigkeit, die auch oder unter anderem rechtsberu5icher Art ist, genügt keineswegs.

(Tätigkeit als Berufsoffizier in vielerlei rechtlichen Belangen).
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